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1.	Grußworte

Sehr geehrte Abgeordnete des Schleswig-Holsteinischen Landtags,

sehr geehrte Interessierte,

der Berichtszeitraum umfasst die Jahre 2020 bis Juni 2022 und bildet damit wesentlich den Zeitraum der 
Coronapandemie ab. Dieses wird im Bericht als Schwerpunkt der Tätigkeiten der Landesbeauftragten 
erkennbar. Viele andere begonnene Prozesse haben in dieser Zeit teilweise geruht oder wurden weniger 
intensiv verfolgt. Zur Vermeidung von Wiederholungen nimmt dieser Bericht daher Bezug auf den sehr 
umfangreichen vorangegangenen 8. Tätigkeitsbericht.  
Zudem umfasst der Berichtszeitraum einen Teil der Amtszeit von Prof. Dr. Ulrich Hase, der nach 26 Jahren 
als Landesbeauftragter in Schleswig-Holstein in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Daher möchte ich vorangestellt Herrn Prof. 
Dr. Ulrich Hase für sein Engagement und 
das Erreichte persönlich meinen Dank und 
meine Anerkennung aussprechen. Als erster 
und langjähriger Landesbeauftragter hat er 
das Amt geprägt und deutliche Zeichen zur 
Inklusion im Lande gesetzt. 

Erlauben Sie mir an dieser Stelle zudem eine Anmerkung in eigener Sache: Durch die einstimmige Wahl 
zur Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen haben mir die Abgeordneten des 19. schleswig-
holsteinischen Landtags ihr Vertrauen ausgesprochen. Dafür bin ich sehr dankbar und konnte Ende April 
2021 unbelastet in das Amt starten. 

Zur Erinnerung: Vor mittlerweile über 16 Jahren hat Deutschland das Übereinkommen der Vereinten Nati-
onen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) ratifiziert. Der Verabschiedung der UN-BRK 
war ein langer Beratungsprozess unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft, darunter Menschen mit Behinde-
rungen, vorangegangen. Damit wurde ein Paradigmenwechsel eingeläutet, der das medizinisch-defizitäre 
Verständnis von Behinderungen abgelöst und den menschenrechtlichen Ansatz etabliert hat. Menschen mit 
Behinderungen sind Trägerinnen und Träger von Menschenrechten und der Staat ist in der Pflicht, die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen zu achten, zu gewährleisten und zu schützen. Als Menschenrecht ist Inklu-
sion unmittelbar verknüpft mit den Ansprüchen auf Freiheit, Gleichheit und Solidarität. 

Damit ist Inklusion sowohl ein eigenständiges Recht, als auch ein wichtiges Prinzip, ohne dessen Anwen-
dung die Durchsetzung der Menschenrechte unvollständig bleibt.

Seit der Ratifizierung der UN-BRK hat sich vieles positiv entwickelt. So finden sich die in der Konvention 
formulierten Prinzipien, Verpflichtungen und Einzelrechte zuvorderst in einer Vielzahl von Gesetzen wieder, 
die auf Bundes - und Länderebenen geschaffen wurden. 
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Auch für die Landesbeauftragte ergeben sich daraus zunehmend gesetzliche Aufgaben.

Die Durchsetzung von Rechten gestaltet sich für viele Menschen mit Behinderungen noch immer schwierig. 
Das Sprichwort: „Recht haben heißt nicht automatisch Recht bekommen“ bewahrheitet sich leider allzu oft. 
Menschen mit Behinderungen erfahren bis heute in unterschiedlicher Form Diskriminierung und Ausgren-
zung. Sie sind überproportional häufig von Arbeitslosigkeit, Gewalt, einer schlechteren Gesundheitsversor-
gung, Bildungsnachteilen und fehlenden Möglichkeiten der sozialen, politischen und kulturellen Teilhabe in 
der Gesellschaft betroffen. Ein übergeordneter und zentraler Diskriminierungs- und (Be-)Hinderungsfaktor 
ist die fehlende umfängliche Barrierefreiheit. 
Aus vielen Berichten erfahre ich, dass Menschen mit Behinderungen gegen Benachteiligungen und für ihre 
Rechte auch in Schleswig-Holstein vor Gericht und mit Ämtern streiten müssen. Dabei wird immer häufiger 
deutlich, dass die Komplexität unseres Rechtssystems für Laien kaum noch nachvollziehbar ist.  

Die Erkenntnis, dass nicht abschließend geklärt ist, welche praktische Bedeutung die UN-BRK für die deut-
sche Rechtsanwendung hat, verursacht Missverständnisse und schwächt zudem bei vielen Betroffenen das 
Vertrauen in unseren Staat, seine Organe und Institutionen. 
Mit Blick auf konkrete Fälle stelle ich zudem fest, dass sich alte Denkmuster über Menschen mit Behinde-
rungen hartnäckig halten und Beteiligte oft wenig Bewusstsein für die Herausforderungen in der realen 
Lebenswelt von Menschen mit Behinderungen haben. Erstaunlich ist dieses vor dem Hintergrund, dass 
statistisch betrachtet fast alle Menschen in ihrem näheren Umfeld oder durch eine eigene Betroffenheit 
Berührungspunkte zum Thema „Behinderungen“ haben. 

Hartnäckig halten sich auch Meinungen, dass Menschen mit Behinderungen Sonderrechte für sich beanspru-
chen. Dabei geht es bei der Inklusion gerade nicht darum, Vorteile oder besondere Leistungen einzuräumen. 
Inklusion heißt, dass Menschen mit Behinderungen ihr Leben nicht an vorhandene Strukturen anpassen 
müssen. Vielmehr sind Strukturen zu schaffen, die jedem Menschen Teilhabe ermöglichen. 

Unter dem Leitgedanken „Nichts über uns ohne uns“ thematisiert die UN-BRK „Partizipation“ auf vielfältige 
Art und Weise. Selbstbestimmung und „Empowerment“, also die Stärkung der Selbstkompetenz, der Selbst-
vertretung und der Autonomie von Menschen mit Behinderungen sind Querschnittsanliegen. Die UN-BRK 
verpflichtet den Staat rechtlich zur Umsetzung der Konvention und damit zur Partizipation behinderter 
Menschen; von der Zivilgesellschaft erwartet sie, Menschen mit Behinderungen Partizipation zu eröffnen. 
Inklusion fängt also tatsächlich „in den Köpfen an“ und zugleich sind es Gesetze, die den verbindlichen 
Rahmen bilden. Die Rechtsdurchsetzung und die Bewusstseinsbildung für Inklusion als Prinzip und Prozess 
funktionieren somit nur im Zweiklang und bedingen einander.

Ihr besonderes Augenmerk möchte ich daher auf die Arbeit des Landesbeirats lenken. Die Mitglieder 
bewiesen in ihrer ersten Wahlperiode unter Pandemie-Bedingungen ihre Expertise und hervorragendes 
Engagement. Mit der Landtagswahl 2022 hat sich auch der Landesbeirat neu konstituiert und ein 
anspruchsvolles Arbeitsprogramm aufgelegt. Die Stellung des Landesbeirats wurde in Schleswig-Holstein 
zudem durch das novellierte Landesbehindertengleichstellungsgesetz (LBGG) gestärkt. Begleitet von einem 
ausführlichen Beteiligungsprozess wurde das LBGG umfangreich überarbeitet und im April 2022 vom 
Landtag verabschiedet.
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Schleswig-Holstein hat sich auf den Weg gemacht und immer mehr Menschen verstehen sich im besten 
Sinne als Teil einer Verantwortungsgemeinschaft. Inklusion wird von Verantwortungsträgerinnen und 
Trägern in Politik und Gesellschaft zunehmend als Querschnittaufgabe verstanden und mit Ressourcen 
hinterlegt. Gut erkennbar wird dieses beispielsweise anhand des Landesaktionsplans (LAP 2.0), dem Fond 
für Barrierefreiheit, dem Tandemprojekt des Landes mit der Aktion Mensch zur Schaffung inklusiver Sozial-
räume, Aktionsplänen in Kreisen, Kommunen oder an den Hochschulen. Gleichermaßen sind es die vielen 
kleinen und großen Maßnahmen und Aktivitäten von Vereinen, Institutionen und Privatpersonen, die die 
Hoffnung schüren, dass Inklusion als Prinzip und Prozess in der Mitte unserer Gesellschaft ankommt und 
gelebt wird.

Dennoch blicke ich wachsam in die Zukunft. Die vergangenen Jahre und der Berichtszeitraum sind geprägt 
durch krisenhafte Ereignisse. Die Coronapandemie, Klimaereignisse, der Ukraine-Krieg, Fluchtbewegungen, 
Energiekrise, Inflation, Fachkräfte- und Personalmangel. Die Liste unserer gesellschaftlichen Herausforde-
rungen wird länger. Krisen zeigen auch immer strukturelle Probleme und Schwächen eines bestehenden 
Systems auf und sie führen häufig zu neuen Verteilungsdiskussionen um knapper werdende Ressourcen. 

Diese Entwicklung trifft uns zu einem sensiblen Zeitpunkt, denn andere Prozesse ruhen nicht. Mittlerweile 
befinden wir uns am Ende der Reformstufe 3 der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG). Die damit 
einhergehenden umfangreichen Rechtsänderungen und deren Umsetzung erfordern von Kostenträgern, 
Leistungserbringern sowie Menschen mit Behinderungen und deren Zugehörigen enorme Anstrengungen. 
In Schleswig-Holstein zeigt sich dieses unter anderem in den konfliktbehafteten und zähen Verhandlungen 
für einen neuen Landesrahmenvertrag (LRV). Mit Blick auf die gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen 
müssen wir uns von lähmenden Mechanismen verabschieden und wieder Vertrauen ineinander setzen. 
Unsere Verantwortung ist es, die erforderlichen Veränderungs- und Anpassungsprozesse in Schleswig-
Holstein aktiv zu gestalten und notwendige Weiterentwicklungen zu befördern.

Zum Abschluss noch etwas Persönliches. Ein Leitmotiv prägt mein Amtsverständnis und Handeln: „Im 
echten Leben muss es funktionieren“. Sie erkennen daran meinen ausgeprägten Praxisbezug, den ich aus 
meinem beruflichen Leben in das Amt der Landesbeauftragten mitgenommen habe. Damit verbunden 
ist eine pragmatische und grundsätzlich menschenfreundliche Haltung, um gemeinsam entsprechende 
Lösungen im Hier und Jetzt zu finden und zugleich den Blick in die Zukunft zu richten. 

Zu guter Letzt gilt mein besonderer Dank meinem wunderbaren Team und allen, die uns in unserer Arbeit 
begleiten und unterstützen. 

Ihre

Michaela Pries 
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2.	Einleitung

Die Coronapandemielage ist auch nach über zwei Jahren nicht beendet und ist das dominante Thema 
des Berichtszeitraumes. Sie werden daher zwangsweise auf inhaltliche Wiederholungen in den verschie-
denen Themenbereichen stoßen.

Wir alle waren und sind bis heute im privaten, beruflichen und öffentlichen Leben auf unterschiedliche 
Weise davon berührt, viele auch belastet. Zu den „Belasteten“ gehören Menschen mit Behinderungen, 
chronischen Erkrankungen und/oder einem hohen Lebensalter in besonderer Weise. Sie zählen zum 
Kreis der besonders vulnerablen Personen. Ein Begriff, der mit der Coronapandemie Einzug gehalten 
hat in unsere Alltagssprache. Es wurden vor allem zu Beginn der Pandemie staatliche Maßnahmen 
getroffen, um Menschen aus vulnerablen Gruppen besonders zu schützen. Der Deutsche Ethikrat 
beschrieb in seiner Ad hoc Empfehlung zur Corona-Krise im März 2020, also zu Beginn der Coronapan-
demie, den ethischen Kernkonflikt zwischen der „Sicherung eines leistungsfähigen Gesundheitssystems, 
des Abwendens schwerwiegender Nebenfolgen für die Bevölkerung und Gesellschaft durch zu treffende 
Maßnahmen, des Erhalts eines stabilen Gesellschaftssystems und des Schutzes besonders risikobehaf-
teter Personengruppen.“  

Früh offenbarte sich, dass die staatlichen Maßnahmen schwerwiegende Nebenfolgen hatten. 

In der Zeit des ersten sogenannten Lockdowns befasste sich die Landesbeauftragte sehr schnell mit 
unterschiedlichsten Problemlagen im Zusammenhang mit der Anwendung des Infektionsschutzgesetzes 
und dessen Umsetzung in Schleswig-Holstein. Die Landesregierung setzte zudem in Form des soge-
nannten „Protection-Plan“ Schutzmaßnahmen für besonders gefährdete Gruppen in Einrichtungen der 
Pflege nach SGB XII und in den Leistungsangeboten der Eingliederungshilfe nach SGB IX um. Durch die 
damit verbundene Gleichstellung der Personenkreise in der Pflege und der Eingliederungshilfe ohne 
behinderungsspezifische Differenzierung entstanden durch die restriktiven Maßnahmen sehr belastende 
Situationen für Menschen mit Behinderungen in den Leistungsangeboten der Eingliederungshilfe. 

Noch haben wir die Pandemie nicht überwunden. Die Sorgen vor den staatlichen Maßnahmen im 
Rahmen einer erwarteten nächsten “Welle“, beziehungsweise vergleichbaren Situationen offenbaren sich 
in Ängsten bei den Betroffenen und werden an die Landesbeauftragte bis heute adressiert. 

Zusätzlich erleben wir weitere gravierende Ereignisse, die unsere zentralen Strukturen und Ordnungen 
herausfordern. Die Darstellung und Berichterstattung zu den weltweiten Krisen dominieren die Medien 
in unserem Alltag. Bei Menschen mit geringen oder keinen Möglichkeiten zur Selbsthilfe kommen zuneh-
mend Fragen auf, inwiefern sich ihre Lebenssituation in Planungen und Maßnahmen der schleswig-
holsteinischen Landesregierung zum Bevölkerungsschutz wiederfinden und dort mitgedacht sind. 

Durch den Krieg in der Ukraine erreichen immer mehr geflüchtete Menschen Schleswig-Holstein. Unter 
ihnen auch zunehmend Menschen mit Behinderungen, die versorgt werden müssen. Unmittelbar wurde 
die Landesbeauftragte zu den vielfältigen Problemen kontaktiert und um Unterstützung gebeten. Eine 
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Vielzahl von Einzelpersonen, privaten Hilfswilligen, kommunalen Beauftragten und Verbänden stellten 
Fragen zu möglichen Hilfen, sozialrechtlichen Themen und zur Einschätzung von konkreten Unterbrin-
gungssituationen.

Infolge des Ukraine Krieges belasten hohe Teuerungsraten mit steigenden Lebenshaltungs- und Ener-
giekosten Menschen, die auf existenzsichernde Leistungen angewiesen sind in besonderer Weise. 
Menschen, die zum Beispiel durch außerklinische Beatmung oder die Nutzung elektrisch betriebener 
anderer Hilfsmittel auf die zuverlässige Stromversorgung in der eigenen Häuslichkeit angewiesen sind, 
melden sich mit existenziellen Sorgen vor Ausfällen der Energieversorger („Blackout“) und der Kostenent-
wicklung für Strom bei der Landesbeauftragten. 

Wie bereits beschrieben, lässt die Dynamik im Weltgeschehen nicht nach und hat auch auf Schleswig-
Holstein Auswirkungen. Wir haben versucht, die vielfältigen Tätigkeiten der Landesbeauftragten zwischen 
diesen aktuellen Herausforderungen, dem Tagesgeschäft, der Neuausrichtung durch den Amtswechsel 
und die Weiterführung begonnener Prozesse nachvollziehbar im Bericht abzubilden. Festzustellen ist 
auch, dass sich die eingegangenen Anfragen und Hilfeersuchen inhaltlich und in der Anzahl verändert 
haben. Betroffene und Ratsuchende hatten aufgrund wegbrechender Unterstützungsstrukturen und 
der Verschiebung vieler Arbeitsprozesse ins Digitale teilweise Probleme, die Landesbeauftragte zu adres-
sieren. Bereits kurz nach Amtsantritt hat die Landesbeauftragte daher in einer Vielzahl von Bereisungen 
und Besuchen versucht, sich ein Bild von der jeweiligen Situation vor Ort zu machen. Der Landesbeirat 
mit seinen Selbstvertretungsorganisationen hat wesentlich dazu beigetragen, die Anliegen und Problem-
stellungen aus unterschiedlichen Perspektiven zu erörtern und gemeinsam Lösungsansätze zu entwi-
ckeln und Handlungsbedarfe zu formulieren.

2.1	 Corona- Pandemie: Tätigkeiten und Handlungsempfehlungen

Zu Beginn der Pandemie in der Zeit des ersten Lockdowns wurde die Landesbeauftragte sehr schnell mit 
unterschiedlichsten Problemlagen im Zusammenhang mit der Anwendung des Infektionsschutzgesetzes 
und dessen Umsetzung in Schleswig-Holstein konfrontiert.

Zentrale Themen waren:

	� Maskenpflicht und Umsetzung der Ausnahmeregelungen für Menschen mit Behinderungen
	� Versorgung mit Schutzausrüstung in Leistungsangeboten der Eingliederungshilfe
	� Schließung der Werkstätten und Tagesförderstätten sowie anderer tagesstrukturierender Leis-

tungsangebote
	� Entgeltfortzahlung für Werkstattbeschäftigte bei Schließung der WfbM
	� Wirkungen von Ausgeh- und Besuchsverboten in besonderen Wohnformen
	� Einschränkungen von Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Mitwirkung durch Kontaktbe-

schränkungen
	� Besondere Belastungen von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen durch den Wegfall 

von Beschäftigungsmöglichkeiten, Anlaufstellen und soziale Isolation
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	� Sehr restriktive Handhabungen in den Leistungsangeboten durch Ängste und Unsicherheiten bei 
den Mitarbeitenden

	� Unterschiedliche Umsetzung durch die örtlichen Gesundheitsämter
	� Verdienstausfälle von Eltern durch die Schließung der Betreuungseinrichtungen bzw. langzeitige 

Eigenbetreuung von hochvulnerablen Kindern und Angehörigen mit Behinderungen zu Hause
	� Überlastung von Angehörigen durch Wegfall der Betreuungs-/Leistungsangebote 
	� Gesundheitliche Folgewirkungen durch Wegfall von medizinisch-therapeutischen Leistungen und 

fehlende soziale Teilhabe
	� Fehlende spezifische und barrierefreie Informationsangebote für Menschen mit Behinderungen

Bereits in den ersten Wochen der Pandemie begann die Landesbeauftragte mit der Erstellung und Veröf-
fentlichung von Videoinformationen und Botschaften in Zusammenarbeit

	� mit dem Institut für Inklusive Bildung: Erstellung und Veröffentlichung regelmäßiger Videobot-
schaften in leichter Sprache für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen („Im Blick“)

	� mit dem Gehörlosenverband SH und dem Institut für Inklusive Bildung: Erstellung und Veröffent-
lichung möglichst tagesaktueller Videoinformationen in leichter Sprache und in Gebärdensprache 
(„Corona-Info“)

Die Landesbeauftragte hat zudem die Landesregierung, den Landtag und weitere öffentliche Stellen auf 
die Erfordernisse und besonderen Belange von Menschen mit Behinderungen in der Coronapandemie 
mit konkreten Lösungsvorschlägen und Problembeschreibungen hingewiesen und entsprechend adres-
siert.

Die Landesregierung hat auf Anregung der Landesbeauftragten zur Information von Menschen, die 
allgemeine Informationen zum Coronavirus nicht erfassen, alternative Informationsangebote bereitge-
stellt. So wurden erste Pressekonferenzen mit Gebärdensprachdolmetscherinnen und Gebärdensprach-
dolmetschern begleitet. Das Gesundheitsministerium hat auf seiner Internetpräsentation Informationen 
in Leichter Sprache und mit Gebärdensprachvideos ergänzt.

In weiteren Verlauf der Pandemie entwickelte sich eine regelmäßige, teils wöchentliche Zusammenarbeit 
mit dem Sozialministerium, den örtlichen Leistungsträgern der Eingliederungshilfe und den Verbänden 
der Leistungserbringer im Arbeitskreis „Corona und Eingliederungshilfe“

Darüber hinaus konnte die Landesbeauftragte in der eingerichteten Arbeitsgruppe „Wiedereröffnung der 
Werkstätten“ mitwirken.

In zwei Workshops befasste sich auch der Landesbeirat unter dem Vorsitz der Landesbeauftragten mit 
dem Thema „Corona und die Folgen für Menschen mit Behinderungen“. Anlass für die Durchführung 
der Workshops waren die einschneidenden und massiv belastenden Erfahrungen vieler Menschen mit 
Behinderungen während des Lockdowns infolge der Coronapandemie. Die Workshops sollten dazu 
dienen, diese Erfahrungen aufzuarbeiten und dann den Blick auf die Zukunft zu richten. Es wurde heraus-
gearbeitet, wie die Rahmenbedingungen verändert werden müssen, um bei einem erneuten Anstieg der 
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Infektionszahlen vergleichbare Einbußen der Lebensqualität zu verhindern. Erfreulicherweise flossen 
die Ergebnisse in die Entwicklung von Maßnahmen und deren Auslegung (Handreichungen des Sozial-
ministeriums) ein. Dies hat gezeigt, dass die Partizipation von Menschen mit Behinderungen und deren 
Selbstvertretungsorganisationen als Experten und Expertinnen in eigener Sache auch in politischen 
Entscheidungsprozessen zur Coronapandemie stetig begleitend sichergestellt werden sollte, sowohl 
durch aktive Konsultation als auch durch die Schaffung notwendiger Rahmenbedingungen (Informa-
tionen in barrierefreien Formaten etc.). Die Zusammenfassung der Corona-Workshop Ergebnisse ist als 
Anlage 5.3 angefügt.

Im weiteren Pandemie Verlauf gab es zu folgenden Themen weiterhin einen steten Beratungs- und 
Klärungsbedarf:

	� Kontaktbeschränkungen
	� Corona-Testungen
	� Impfungen
	� Barrierefreie Impfzentren 
	� Umsetzung der Teststrategie

Das Thema „Maskenpflicht und Umsetzung der Ausnahmeregelungen für Menschen mit Behinderungen“ 
bleibt ein Problemfeld. Die bestehende Rechtslage zu Ausnahmen von der Maskenpflicht für Personen, 
die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können sowie gehörlose und schwerhörige 
Menschen, ist häufig nicht bekannt. Durch diese Informationsdefizite gestaltet sich die Durchsetzung im 
Alltag häufig schwierig. Trotz Vorlage eines Attestes wird Menschen der Zugang, insbesondere zu medizi-
nischen, therapeutischen Leistungen und das Betreten von Kliniken häufig verwehrt oder erschwert.

Aus den Erkenntnissen in der Pandemiezeit leiten sich zentrale handlungs-
leitende Empfehlungen ab:

1.	 Differenzierung der Personenkreise und Wahrung der Freiheits-, Selbstbestimmungs- und 
Mitwirkungsrechte

In der Vergangenheit wurden Schutzmaßnahmen für besonders gefährdete Gruppen in Einrichtungen 
der Pflege nach SGB XI, XII und in den Leistungsangeboten der Eingliederungshilfe (EGH) nach SGB 
IX umgesetzt. Durch die damit verbundene Gleichstellung der Personenkreise in der Pflege und der 
Eingliederungshilfe ohne behinderungsspezifische Differenzierung entstanden durch die restriktiven 
Maßnahmen sehr belastende Situationen für Menschen mit Behinderungen, insbesondere in den Leis-
tungsangeboten der Eingliederungshilfe.

Menschen mit Behinderungen mussten unabhängig davon, ob sie zum Kreis der vulnerablen Personen 
gehören, weitergehende Einschränkungen ihrer Freiheits- und Selbstbestimmungsrechte hinnehmen, als 
alle anderen Bürgerinnen und Bürger.
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Unter anderem haben die Regelungen zum Tragen einer Maske in den Werkstätten für behinderte 
Menschen (WfBM) und in besonderen Wohnformen zu erheblichen Einschränkungen geführt. 

2.	 Erhalt und Zugänglichkeit der Strukturen sichern

Die Leistungserbringung in den Leistungsangeboten der Eingliederungshilfe wurde durch die Coro-
napandemie extrem belastet. Werkstätten und Tagesförderstätten wurden in den Lockdown Phasen 
geschlossen. Die Situation war für viele Menschen in den Leistungsangeboten der Eingliederungshilfe 
gleichermaßen belastend. Durch Besuchs- und Ausgehverbote erlebten viele Bewohnerinnen und 
Bewohner von besonderen Wohnformen das Gefühl und die faktische Situation, eingesperrt und isoliert 
zu sein. Kontakte zu Angehörigen und anderen Bezugspersonen wurden stark beschränkt. Ambulante 
Leistungsangebote fanden nicht mehr oder nur digital statt. Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben 
oder in Tagesförderstätten fanden nicht oder durch die Bildung von Kohorten nur sehr eingeschränkt 
statt. Dies führte bei vielen Menschen zu starken psychischen und gesundheitlichen Belastungen bis hin 
zu einer erhöhten Suizidalität. 

Für Familien mit Angehörigen, die einen hohen Unterstützungsbedarf haben ist der Erhalt unterstüt-
zender und normalisierender Ressourcen unverzichtbar. Der Wegfall dieser Ressourcen hat in vielen 
Fällen zu massiver Überforderung und einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes aller Familien-
mitglieder geführt. Eine weitere Folge für Eltern waren Einkommenseinbußen und teilweise sogar der 
Verlust des Arbeitsplatzes. 

Die außergewöhnliche Bedeutung des Erhalts von Strukturen ließe sich durch eine Vielzahl von weiteren 
Beispielberichten von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, Menschen mit Pflegebedarf und 
weiteren Personenkreisen untermauern. 

Zum Erhalt und der Sicherung von Strukturen gehört neben der Zugänglichkeit wesentlich, dass die 
Beschäftigten in entsprechenden Berufsfeldern bestmöglich unterstützt und entlastet werden. Im 
Gegensatz zu anderen Tätigkeiten ist die „Arbeit mit und am Menschen“ nicht ins Homeoffice zu verlegen. 
Beispielhaft belastend wurden der Landesbeauftragten genannt: Unnötige Dokumentationspflichten, 
überbordendes Formularwesen in besonderen Wohnformen zu Besuchs- und Betretungsregelungen, 
Corona-Test-Durchführungen durch Mitarbeitende, Versorgung und Betreuung in Quarantäne befindli-
cher Bewohnerinnen und Bewohner in gemeinschaftlichen Wohnangeboten, Beruf und Versorgung der 
eigenen Familie zu organisieren, Schutz der eigenen und der Gesundheit der Angehörigen.

3.	 Handlungssicherheit für alle schaffen

Nach über zwei Jahren Erfahrung mit der Coronapandemie und einer abnehmenden, bzw. besser 
einschätzbaren Dynamik im Infektionsgeschehen, sollten Maßnahmen im Rahmen des Infektions-
schutzes für alle mehr Handlungssicherheit geben. Die schnelle Folge von komplexen und interpretier-
baren Durchführungsverordnungen im Rahmen des Infektionsschutzes führte bei Leistungsanbietern 
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der Eingliederungshilfe zu vielen Diskussionen und erheblichem administrativen Mehraufwand, der die 
Mitarbeitenden zusätzlich belastete.

In der Vergangenheit wurden von den örtlichen Gesundheitsämtern Maßnahmen sehr unterschiedlich 
umgesetzt. Das führte insbesondere in Leistungsangeboten der Eingliederungshilfe zu Schwierigkeiten 
und Ungleichbehandlungen, wenn es um Fragen von Quarantäneregelungen oder Rückkehrmöglich-
keiten von Bewohnerinnen und Bewohnern nach Aufenthalten bei den Familien ging.

Verantwortung und Entscheidungen wurden auf andere Ebenen, wie z.B. Einrichtungsleitungen verlagert. 
Aus Furcht vor persönlichen Rechtsfolgen aufgrund falscher Entscheidungen wurden und werden in 
einigen Leistungsangeboten bis heute restriktive, über die im Rahmen des Infektionsschutzes angeord-
neten Regelungen weit hinausgehende, Maßnahmen im Rahmen des Hausrechts umgesetzt. Dies wirkt 
sich auf die betroffenen Menschen mit Behinderungen einschränkend und belastend aus. Hier gilt es 
zukünftig transparente, klare und Sicherheit gebende Regelungen zu schaffen.

Eine flexible Handhabung von Maßnahmen muss dabei bestehen bleiben, um vulnerable Personen-
gruppen auch weiterhin bestmöglich zu schützen. Jedoch braucht es einen transparenten, nachvollzieh-
baren und verständlichen Rahmen innerhalb dessen Abwägungen vorgenommen werden können.

Von Menschen mit Behinderungen, die über das Arbeitgebermodell ihre Assistenzen angestellt haben, 
erhielt die Landesbeauftragte Hilferufe und Fragen zur Umsetzung der Verordnungen. So war beispiels-
weise die Frage, wer die Schutzausrüstung der Assistenzkräfte organisiert und bezahlt nicht geklärt. 

4.	 Sicherstellung barrierefreier Kommunikation und Information

Die gerade zu Beginn der Pandemie sehr kurzfristig anberaumten Informationen für die Bevölkerung 
waren nur eingeschränkt für Menschen mit Behinderungen zugänglich. Besonders gehörlose Menschen 
waren zeitweise ausgeschlossen, da nur sehr zögerlich und bei weitem nicht durchgehend flankierend 
Gebärdensprachdolmetscher eingesetzt wurden. Printmedien und Texte auf digitalen Kanälen wurden 
zunächst kaum in leichter Sprache verfasst. Bei einer ohnehin unübersichtlichen Erlasslage des Landes 
führte dieses zu Verunsicherung und teilweise Ablehnung von Maßnahmen. Während die Landesregie-
rung deutlich sichtbare Bemühungen unternahm, wurde der Landesbeauftragten von massiven Defiziten 
auf regionaler Ebene berichtet. 

Unter Top 3.13 Digitalisierung und dem Ergebnispapier der Corona Workshops des Landesbeirats 
(Anlage 5.2) finden Sie dazu weitere Informationen.

2.2	 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz: Handlungsempfehlungen

Durch die bereits umfänglich beschriebenen Ereignisse und die damit einhergehenden erforderlichen 
Maßnahmen ergeben sich Handlungserfordernisse zum Schutz von Menschen, deren Möglichkeiten der 
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Selbstfürsorge und Selbstrettung eingeschränkt sind. Die Landesbeauftragte hat dazu im Innen- und 
Rechtsausschuss eine entsprechende Stellungnahme abgegeben. 

Vor diesem Hintergrund begrüßt die Landesbeauftragte, dass bereits in einer der zur Beratung anste-
henden Beschlussvorlagen auf die unausweichliche Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderungen 
in Schleswig-Holstein für ein Konzept zum Katastrophenschutz aufmerksam gemacht wird. 

Grundsätzlich erkennt die UN-BRK Partizipation sowohl als allgemeine Verpflichtung als auch als Quer-
schnittsthema an. Es verankert die Verpflichtung der Vertragsstaaten, enge Konsultationen mit Menschen 
mit Behinderungen zu führen und sie aktiv einzubeziehen. Weitere Ausführungen zur Beteiligung werden 
in den Allgemeinen Bemerkungen des Fachausschusses der Vereinten Nationen gemacht. 

Folgerichtig wird die Beteiligung auf Anfrage des Fachausschusses der UN mit dem 2. und 3. Staaten-
bericht zur UN-Behindertenrechtskonvention in Bezug auf den nationalen Katastrophenschutz seitens 
der Bundesregierung formuliert. Nach dem Staatenbericht sind Menschen mit Behinderungen somit 
aktiv einzubeziehen, eine Konkretisierung bleibt jedoch aus. Die Landesbeauftragte erwartet von den 
beratenden Fraktionen, dass sie die Landesregierung zu einem vergleichbar starken Auftrag auffordert. 
Zur Gewährleistung von Schutz und Sicherheit in Gefahrensituationen nach Art. 11 UN-BRK sollte dies 
möglichst konkret erfolgen. 

Zur konkreten Hinterlegung der Inhalte sollten bereits im Vorfeld Menschen mit Behinderungen und 
deren Vertretungen einbezogen sein. Bedarfe für eine Berücksichtigung sieht die Landesbeauftragte 
insbesondere bezogen auf 

	� Angebote der Rettung von Menschen, die sich selbst nicht retten können und für die Fluchtwege 
ohne Hilfe wirkungslos sind oder in der schlimmsten Situation eine Falle darstellen (z.B. mobilitäts-
eingeschränkte Menschen, die nach Stromausfall einen Fahrstuhl nicht mehr nutzen können, um 
gefährdete Gebäude zu verlassen),

	� Angebote der Rettung von Menschen, die in Ausnahmesituationen nicht angemessen reagieren 
können. Dies können Menschen in seelischen Belastungssituationen oder mit kognitiven 
Einschränkungen sein. Menschen, die nicht stationär betreut werden, aber regelmäßiger Beglei-
tung in ambulanten Bezügen bedürfen, sollten in diese Angebote einbezogen sein,

	� die Barrierefreiheit von Krisenkommunikation, 
	� mindestens gleichzeitige Informationen in Deutscher Gebärdensprache bei öffentlicher Ansprache 

der Bürger zu Krisen- und Katastrophensituationen und daraus resultierenden Maßnahmen, 
	� einhergehend eine direkte oder parallele Ansprache in leichter zumindest aber in einfacher 

Sprache, 
	� Unterlegung der genannten Ansprachen durch qualitativ hochwertige synchrone Untertitelung, 
	� Gegebenenfalls Ergänzung von Audiodeskription für darstellende Erklärungen,
	� Notlageninformation durch Warn-Apps wie NINA und parallel durch ein Cell-Broadcast-System, 

weil es unabhängig von möglicherweise gestörten Internetverbindungen funktioniert. (Es muss 
keine bestimmte App heruntergeladen werden. Die Warnung geht an alle aktiven Geräte innerhalb 
einer bestimmten Funkzelle – nicht nur Smartphones),
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	� elektronische Notrufe. Hiermit können Menschen mit Kommunikationsbeeinträchtigungen in 
Notlagen aufgrund der Katastrophenlage Notrufe absetzen. Solche Dienste wurden bereits für 
2019 angekündigt und sind auch in Schleswig-Holstein mit der NORA App in Betrieb gegangen, 
eine Praxisbewertung ist noch nicht möglich. Die Einbindung muss einen gleichberechtigten 
Notruf ermöglichen wie durch einen telefonischen Notruf. Die Einrichtung und Funktionsweise ist 
mit den nutzenden Personenkreisen in geeigneter Weise zu kommunizieren also zielgruppenspe-
zifisch zu veröffentlichen. 

	� Reinstallation von flächendeckenden akustischen Warnsystemen für Menschen, die diese Warnung 
wahrnehmen können und (zum Alarmierungszeitpunkt) über keine anderen Informationswege 
verfügen.

Foto: Verabschiedung von Prof. Dr. Ulrich Hase durch den Sozialausschuss im Plenarsaal des Schleswig-
Holsteinischen Landtages
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3.	Gesetzliche sowie weitere Aufgaben der Landesbeauftragten

Die Aufgaben der Landesbeauftragten sind im Landesbehindertengleichstellungsgesetz (LBGG) fest-
gelegt. Im § 24 des LBGG sind unter Absatz 1 in den Punkten 4 bis 7 ganz konkrete Aufgaben benannt, 
die hier direkt folgend beschrieben sind (3.1 – 3.5). Mit den anderen Punkten und im weiteren Verlauf 
des Paragrafen werden Aufgaben globaler beschrieben und hier mit den Ausführungen unter 3.6 – 
3.23 dargestellt. Die Aufstellung des Gesetzes ist nicht abschließend und lässt der Landesbeauftragten 
Handlungsspielraum für aktuelle Herausforderungen. Sie finden daher beispielsweise in verschiedenen 
Punkten Darstellungen zur Coronapandemie und ihren Auswirkungen aus der je behandelten Perspek-
tive.

3.1	 Monitoringstelle

Die Monitoringstelle ist seit 2014 bei der Landesbeauftragten angesiedelt. Mit der bereits im Jahr 2019 
eingeleiteten und 2022 verabschiedeten Novelle des Landesbehindertengleichstellungsgesetzes wurde 
die Aufgabe der Monitoringstelle inzwischen gesetzlich fixiert:

„§ 24 Aufgaben der oder des Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen 
(1) Aufgaben der oder des Landesbeauftragten sind es, … 
4. die Aufgaben nach Artikel 33 Absatz 2 des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention) wahrzunehmen (Monitoring-Stelle), …“

Die Konvention sieht je nach der staatlichen Struktur des unterzeichnenden Staates vor, dass die Mecha-
nismen und Instrumente zur Umsetzung der Konvention auf allen staatlichen Ebenen eingesetzt werden. 
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit für eine Monitoringstelle auf Landesebene. Schleswig-Holstein ist 
allerdings bislang das einzige Bundesland, das diese Aufgabe gesetzlich gefasst hat.

Der 8. Bericht stellt die Tätigkeit der Monitoringstelle bis zur Auswertung des 1. Landesaktionsplanes 
(LAP) dar (3.2.). 

Ein focal-point ist die Anlaufstelle zur Umsetzung der Konvention auf der staatlichen Ebene, auf der 
Regelungen dazu getroffen werden. Für die Landesregierung befindet sich der focal-point in der Staats-
kanzlei. Hier werden die Arbeiten zum Landesaktionsplan gebündelt.  Im Berichtszeitraum begleitete 
die Landesbeauftragte die Aufstellung des neuen Landesaktionsplanes. Dazu gab es viele Kontakte in 
die Ministerien zur Beratung, die Vorschläge der Landesregierung wurden in umfassenden schriftlichen 
Stellungnahmen kommentiert und Abstimmungen mit den Selbstvertretungsverbänden ergänzten die 
Beratungen zu den Inhalten des LAP.  Die Zusammenarbeit mit der Landesbeauftragten ist kontinuier-
lich, intensiv und vertrauensvoll. Der focal-point hat mit der Aufstellung des Folge-LAP einen innovativen 
Ansatz gewählt und die Schwerpunkte und Maßnahmen Internetbasiert aufgestellt. Zudem ist diese Form 
nicht nur technisch neu sondern hat zur Folge, dass der Fortgang bei der Umsetzung der Konvention 
permanent öffentlich und tagesaktuell verfolgt werden kann. Die zweite Auflage des LAP hat inhaltlich 
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und strukturell eine Überarbeitung erhalten, die durch den Namen abgebildet wird: Fokus LAP Fokus 
LandesAktionsPlan 2022 - Startseite (fokus-lap-2022.de). Auf einer öffentlichen hybriden Veranstaltung 
zur Vorstellung des Entwurfs des LAP mit der Landesbeauftragten und dem Chef der Staatskanzlei wurden 
die Schwerpunkte und Maßnahmen in Beiträgen der Ministerien anschaulich vorgestellt. Der fertige LAP 
wurde in einer gemeinsamen Pressekonferenz der Landesbeauftragten mit dem Ministerpräsidenten am 
20. Januar 2022 veröffentlicht.

Die Auswertung des ersten LAP ergab, dass eine stärkere Beteiligung der Menschen mit Behinderungen 
den Vorgaben der UN entspräche. In der Pandemie war dies zwar nur bedingt möglich, doch die Zusam-
menarbeit funktionierte in einigen neuen Ansätzen und mittels neu eingeführter digitaler Konferenz-
möglichkeiten erfreulich gut. Zudem wurde ein weiteres Format eingeführt: die Arbeitsgruppe der 
Selbsvertretungen beim focal-point. Diese AG wird aus Mitgliedern des Landesbeirates (siehe 3.4) und 
der Monitoringstelle besetzt. Sie trifft sich mehrmals im Jahr und ist nun mit der neuen Zusammenset-
zung des Beirates tiefer in die inhaltliche Arbeit eingestiegen. Zuvor wurde ein Arbeitsbündnis konstitu-
iert, dass sich nun selbst gestellten Aufträgen widmet.

Die Monitoringstelle ist über die Zusammenarbeit zum LAP auch in die Beratungstätigkeit der Landes-
beauftragten insgesamt eingebunden. So werden bei Stellungnahmen gegenüber der Landesregierung 
und dem Parlament menschenrechtliche Aspekte regelmäßig ergänzt.

Foto: Landespressekonferenz am 20.1.2022 mit (v.l.): Michaela Pries, R. Canal (Gebärdensprachdolmet-
scher), Daniel Günther

https://fokus-lap-2022.de/startseite/
https://fokus-lap-2022.de/startseite/
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3.2	 Zusammenarbeit mit den Kommunalen Beauftragten und Beiräten

Die Landesbeauftragte koordiniert zentrale Anliegen der Kommunalen Beauftragten und Beiräte und 
steht ihnen als Ansprechpartnerin zur Verfügung.

Im Berichtszeitraum wurden 154 Anfragen von den Beauftragten oder Beiräten an die Landesbeauftragte 
gestellt. Die Themen der Anfragen sind sehr unterschiedlich. Sie erstrecken sich von der Umsetzung von 
Barrierefreiheit in den Kommunen, über Fragen der politischen Partizipationsmöglichkeiten vor Ort, bis 
hin zur Unterstützung inklusiver Prozesse.

3.2.1	 Entwicklung der Kommunalen Beauftragten und Beiräten

Im Berichtszeitraum wurden neue Beauftragte bzw. Beiräte in Meldorf, Schwarzenbek, Halstenbek und 
Bönningstedt geschaffen. In verschiedenen Kommunen kam es zu Nachbesetzungen.

Im Kreis Dithmarschen ist seit August 2021 eine hauptamtliche Kommunale Beauftragte im Amt. Damit 
sind nun zwei Kommunale Beauftragte hauptamtlich aktiv, in Norderstedt und im Kreis Dithmarschen,

Derzeit sind in 59 Städten und Gemeinden, sowie Kreisen und kreisfreien Städten Kommunalen Beauf-
tragte oder Beiräte bestellt. Die erfreuliche Entwicklung, die in den vorherigen Berichten beschrieben 
wurde, setzt sich in diesem Bericht fort.

Eine stets aktualisierte Liste der Kommunalen Beauftragten und Beiräte finden Sie unter: 
https://www.landtag.ltsh.de/beauftragte/lb/kommmunale-beauftragte/
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3.2.2	 Gründung der Landesarbeitsgemeinschaft der Kommunalen Beauftragten und Beiräte

Auch im Zeitraum des 9. Tätigkeitsberichts nahm die Vernetzung mit den Kommunalen Beauftragten und 
Beiräten eine große Bedeutung ein. So wurde auf Initiative der Landesbeauftragten am 7. Februar 2021 
die Landesarbeitsgemeinschaft der Kommunalen Beauftragten und Beiräte in Schleswig-Holstein (LAG 
KBB) gegründet.

Die LAG KBB setzt sich aus den Kommunalen Beauftragten und Beiräte der Kreise und kreisfreien Städte 
zusammen. Die Sitzungen sind für alle Beauftragten und Beiräte öffentlich.

Vorrangiges Ziel der LAG KBB ist die Förderung der Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung behin-
dertenpolitischer Themen sowie die Förderung der politischen Partizipation und Beteiligungsrechte von 
Menschen mit Behinderungen und deren Interessenvertretungen vor Ort. Da in den Kreisen, Städten 
und Gemeinden wichtige politische Entscheidungsprozesse stattfinden, bildet die LAG KBB eine wichtige 
Ergänzung für die Menschen mit Behinderungen.

Die Landesbeauftragte besitzt in der LAG KBB kein Stimmrecht, ist jedoch beratendes Mitglied. Sie wird 
auch zukünftig die Arbeit der LAG KBB unterstützen.

3.2.3	 Problemlagen

Im 8. Tätigkeitsbericht beschrieb die Landesbeauftragte den vom SSW am 20. Februar 2019 gestellten 
Antrag, der sich mit der gesetzlichen Gleichstellung von Kommunalen Beauftragten mit den kommunalen 
Beiräten befasste. Dieser Antrag wurde in der 53. Sitzung des Schleswig-Holsteinischen Landtages im 
November 2021 abgelehnt.

Die Landesbeauftragte bedauert diese Entscheidung, da die Gleichstellung die Arbeit der Kommunalen 
Beauftragten vor Ort erheblich verbessert hätte. Die Landesbeauftragte begrüßt den Inhalt dieser Geset-
zesinitiative weiterhin und wird die Gleichstellung von Kommunalen Beauftragten und Beiräten auch in 
der kommenden Legislaturperiode in den politischen Diskurs einbringen.

3.3	 Beschwerdestelle für digitale Barrierefreiheit

Die Beschwerdestelle für barrierefreie Informationstechnik SchleswigHolstein wurde gemäß § 16 LBGG 
(Landesbehindertengleichstellungsgesetz) bei der Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen 
eingerichtet. Sie ist nach Artikel 9 der EURichtlinie 2016/2102 die Stelle, die das Durchsetzungsverfahren 
umsetzt und entspricht der in der Richtlinie empfohlenen Ombudsstelle oder der geschaffenen Schlich-
tungsstelle auf Bundesebene. 

Fallen Barrieren auf der Website oder in einer mobilen Anwendung (App) einer öffentlichen Stelle Schles-
wigHolsteins auf, sollte zunächst die betreffende Stelle darauf hingewiesen werden. Werden die Barrieren 

https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/bssh/document/jlr-BGGSH2022pP16
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32016L2102
https://www.schlichtungsstelle-bgg.de/Webs/SchliBGG/DE/AS/startseite/startseite-node.html
https://www.schlichtungsstelle-bgg.de/Webs/SchliBGG/DE/AS/startseite/startseite-node.html
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daraufhin nicht abgestellt oder ist die Reaktion der öffentlichen Stelle nicht zufriedenstellend, kann 
Kontakt zur Beschwerdestelle aufgenommen werden. Diese übernimmt dann eine vermittelnde Funktion 
und wirkt auf eine barrierefreie Lösung im Sinne der Antragstellerin oder des Antragstellers hin. Das 
Beschwerdeverfahren wird in § 4 der Landesverordnung über den barrierefreien Zugang zu Websites 
und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen (BfWebV SH) genauer beschrieben. 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Beschwerdestelle eng mit der für Prüfstelle für barrierefreie 
Informationstechnik Schleswig-Holstein zusammen. Diese prüft stichproben- oder anlassbezogen digi-
tale Auftritte öffentlicher Stellen, berät diese zu den Ergebnissen und berichtet der Bundesfachstelle für 
Barrierefreiheit über die Anzahl und Ergebnisse der Überprüfungen.

Zur Abstimmung über gemeinsame, landesübergreifende Herausforderungen und Fragestellungen 
arbeitet die Beschwerdestelle eng in regelmäßigen Arbeitstreffen mit den Durchsetzungsstellen der 
anderen Länder und des Bundes zusammen.

Mitarbeitende der Durchsetzungsstellen Deutschlands bei ihrem Treffen in Kiel, Sommer 2021 

3.3.1	 Arbeit der Beschwerdestelle

Durch das bisherige Beschwerdeaufkommen und einigen Gesprächen – sowohl mit Menschen mit 
Behinderungen als auch mit öffentlichen Stellen – wird deutlich, dass die Vorgaben zur Bereitstellung 
barrierefreier digitaler Anwendungen bisher eher unbekannt sind. Viele öffentliche Webseiten sind 
dementsprechend noch nicht barrierefrei, verweisen also auch nicht auf die Möglichkeit eines Durchset-

https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/PBISH/Aufgaben/aufgaben.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/PBISH/Aufgaben/aufgaben.html
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zungs- oder Beschwerdeverfahrens. Gleichzeitig wissen viele Nutzerinnen und Nutzer noch nicht von den 
rechtlichen Vorgaben und ihrem Recht, diese auch einzufordern. 

Erfreulicher Weise erreichen die Beschwerdestelle aber zunehmend auch Anfragen zu konkreten Umset-
zungsmöglichkeiten von Barrierefreiheit in digitalen Angeboten, und kann hier oft beratend unterstützen. 
Es ist insgesamt davon auszugehen, dass die Bekanntheit der Vorgaben und des Beschwerdemecha-
nismus zunimmt – insbesondere mit Blick auf zukünftige Entwicklungen wie die Umsetzung des Online-
Zugangsgesetzes oder des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes. 

3.4	 Landesbeirat zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 

3.4.1	 Organisation und Struktur

Mit der Landtagswahl 2022 hat sich auch der Landesbeirat neu konstituiert. Der hier vorliegende Bericht 
bildet die Tätigkeiten bis zu diesem Zeitpunkt ab. Der Landesbeirat besteht aus 19 Mitgliedern, 15 Orga-
nisationen der Selbstvertretung und vier Angehörigenverbänden. Im Berichtszeitraum wurden zwei 
Organisationen neu in den Landesbeirat aufgenommen, die Landesarbeitsgemeinschaft der Frauenbe-
auftragten SH und der Verein Mixed Pickles aus Lübeck. Beide Vertretungen setzen sich für die Stärkung 
der Rechte von Frauen mit Behinderungen ein. Die Mitglieder des Landesbeirates bilden die verschie-
denen Behinderungsarten ab und der Aspekt der Selbstvertretung steht bei der Auswahl im Vorder-
grund. Informationen rund um die Arbeit des Landesbeirates sind unter dem folgenden Link abrufbar: 
Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung (ltsh.de) 

Blick in den Plenarsaal bei der Verabschiedung des ersten Landesbeirates, Sommer 2021

https://www.landtag.ltsh.de/beauftragte/beauftragte-men/
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Im Berichtszeitraum haben 13 Sitzungen stattgefunden, wobei eine Sitzung zum Beginn der Coronapan-
demie ausfallen musste. Seitdem haben alle weiteren Sitzungen des Landesbeirates online stattgefunden. 

Da die neue Landesbeauftragte am 27.1.2021 vom Landtag gewählt werden sollte, wurde vor der Wahl 
eine Sondersitzung (25.1.2021) einberufen, auf der sich Frau Pries dem Landesbeirat vorstellen konnte. 
Die Art und Weise der Beteiligung zur Wahl der Landesbeauftragten war für die Mitglieder irritierend und 
schwierig nachzuvollziehen. Die 1. Sitzung unter der Leitung von Frau Pries war am 26.4.2021. 

Während des Berichtzeitraumes haben Sitzungen zu den folgenden drei Arbeitsgruppen stattgefunden: 

	� Arbeitskreis Eingliederungshilfe 
	� Arbeitsgruppe Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf
	� Arbeitskreis Frauen 

Diese Gremien werden von der Landesbeauftragten organisiert und vorbereitet. 

Im Folgenden sind Gremien aufgeführt, in die Landesbeiratsmitglieder aufgrund ihrer Mitgliedschaft im 
Landesbeirat entsandt sind.

	� Vertragskommission Landesrahmenvertrag (§ 4 AG-SGB IX)
	� Arbeitsgemeinschaft zur Förderung und Entwicklung der Strukturen der Eingliederungshilfe (§ 94 

Abs. 4 SGB IX, § 2 AG-SGB IX)
	� Arbeitsgruppe beim Focal-Point

§ 4 Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch IX (AG-SGB IX) bestimmt, dass drei Mitglieder des Landes-
beirates an den Sitzungen der Vertragskommission mitwirken. Auf der konstituierenden Sitzung 
am 14.5.2018 wurden die drei Mitglieder gewählt. Aufgrund der komplexen Inhalte werden die drei 
Mitglieder intensiv in der „kleinen Runde“ von der Landesbeauftragten begleitet. Die „kleine Runde“ trifft 
sich in der Regel wöchentlich, um die Sitzungen vor und nachzubereiten. Neben den Treffen der kleinen 
Runde finden weitere Telefonate statt, in denen z. B. Fragen und Inhalte geklärt werden. Diese intensive 
Begleitung ist aus Sicht der Landesbeauftragten Voraussetzung, um eine gelingende Partizipation sicher-
zustellen (§ 25 Landesbehindertengleichstellungsgesetz, LBGG). 

Zusätzlich nehmen sechs Mitglieder an der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung und Entwicklung der 
Strukturen der Eingliederungshilfe (§ 94 Abs. 4 SGB IX, § 2 AG-SGB IX) teil. Neben den sechs gewählten 
Mitgliedern entsenden die Eingliederungshilfeträger und die Verbände der Leistungserbringer jeweils 
sechs Vertreter- und Vertreterinnen in die Arbeitsgruppe. 

Aufgrund des hohen Interesses weiterer Mitglieder an den Inhalten dieser beiden Gremien wurde der 
Arbeitskreis Eingliederungshilfe gegründet. Dort werden gemeinsam Positionen und Statements erar-
beitet. Die Landesbeauftragte ist geschäftsführend tätig. 

Im Jahr 2019 wurde die Arbeitsgruppe Menschen mit hohen Unterstützungsbedarfen gegründet. Die 
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Arbeitsgruppe befasst sich mit den Bedarfen und der Versorgungssituation von Menschen mit hohen 
Unterstützungsbedarfen. An dieser Arbeitsgruppe beteiligen sich verschiedene Selbstvertretungen als 
auch Angehörigenverbände. Im Verlauf der Arbeitsgruppe wurde der Kreis der Teilnehmenden, um Fach-
kräfte aus dem Bereich der Unterstützten Kommunikation erweitert. Die Landesbeauftragte ist geschäfts-
führend tätig.

Entsprechend des Auftrages aus dem LBGG, wirkt die Landesbeauftragte aktiv darauf hin, dass 
geschlechtsspezifische Benachteiligungen abgebaut und verhindert werden. Frauen mit Behinderungen 
stehen häufig vor besonderen Herausforderungen und können Mehrfachdiskriminierungen ausge-
setzt sein. Aus diesem Grund wurde im Jahr 2021 eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich gezielt mit den 
Bedarfen und Problemen von Frauen mit Behinderungen auseinandersetzt. Die Landesbeauftragte ist 
geschäftsführend tätig.

Außerdem nehmen sechs Mitglieder an einer Arbeitsgruppe beim Focal Point in der Staatskanzlei teil. 
Diese Zusammenarbeit setzt die in der Behindertenrechtskonvention vorgegebene Partizipation in der 
Landesverwaltung um und soll das Bewusstsein für die Belange der Menschen mit Behinderungen in den 
obersten Landesbehörden fördern.

3.4.2	 Entwicklungen der Zusammenarbeit innerhalb des Landesbeirates

Hervorheben möchte die Landesbeauftragte ihre überaus gute Zusammenarbeit mit dem Landesbeirat 
und vor allem die positiven Entwicklungen innerhalb des Landesbeirates. 

Jedes der 19 Mitglieder bringt aufgrund der eigenen Behinderungen, der beruflichen Qualifikation und 
der eigenen Erfahrungen sehr unterschiedliche Kenntnisse mit. Dadurch gab es besonders in den Jahren 
2018 und 2019 bei der Befassung mit dem Landesrahmenvertrag unterschiedliche Ansichten und Heran-
gehensweisen. Dieser intensive Prozess führte zu einem größeren Verständnis und Wissen in Bezug auf 
die verschiedenen Lebenssituationen und den damit einhergehenden Bedarfen. Diese Entwicklungen 
wurden von den Mitgliedern als überaus lehrreich und bereichernd empfunden. Dadurch ist der Landes-
beirat immer mehr zu einem Team gereift. Dies gilt insbesondere für die drei Mitglieder, die die Inter-
essen bei den Verhandlungen zum Landesrahmenvertrag vertreten.

3.4.3	 Schwerpunkte der Arbeit

3.4.3.1	 AG Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf

Die Arbeitsgruppe hat im Mai 2021 ein Positionspapier veröffentlicht. Dort wurde der vielfältige Perso-
nenkreis definiert und die besonderen Bedürfnisse an Unterstützung in der Kommunikation dargestellt 
und politische Forderungen formuliert. 

Im weiteren Prozess wurden die besonderen Bedarfe und Herausforderungen in den Lebensbereichen: 
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Geburt und frühe Kindheit, Kindertagesbetreuung, Übergang Kita/Schule, Schule, Übergang Schule/
Arbeit/Beschäftigung, Arbeit/Beschäftigung und Freizeit und Wohnen beschrieben. Für jeden Lebensbe-
reich wurde im Rahmen einer Sitzung die Herausforderungen und mögliche Ideen zur Weiterentwicklung 
gesammelt. Da der Landesbeauftragten keine vergleichbare Arbeit bekannt ist, wurden die Ergebnisse 
in Form eines Ergebnispapiers veröffentlicht und Entscheidungsträgern und Fachkräften in Schleswig-
Holstein, sowie dem Beauftragten des Bundes für die Belange von Menschen mit Behinderungen zur 
Verfügung gestellt. Das Ergebnispapier ist als Broschüre in Anlage 5.4 angefügt.

Die Arbeit der Arbeitsgruppe soll in diesem Jahr bezogen auf andere Lebensbereiche von Menschen mit 
hohem Unterstützungsbedarf fortgesetzt werden.

Diese Arbeitsgruppe war für die Landesbeauftragte sehr arbeitsintensiv. Neben den geschäftsführenden 
Tätigkeiten war die Landesbeauftragte auch hauptverantwortlich für die Erstellung der Papiere. 

3.4.4	 Corona Workshops

Menschen mit Behinderungen standen in der Coronapandemie vor besonderen Herausforderungen. 
Deshalb hat die Landesbeauftragte am 25.8.2020 und am 2.10.2020 jeweils einen halbtägigen Workshop 
organisiert. Ziel war es, die Erfahrungen aus dem 1. Lockdown zu sammeln und Handlungsempfeh-
lungen für Entscheidungsträgerinnen und –träger zu entwickeln. Erfreulicherweise wurden einige Anre-
gungen in der Folge aufgenommen. Positiv war auch die Einladung des Sozialministeriums, sich zu den 
Ergebnissen der Workshops auszutauschen. 

3.4.5	 Landesrahmenvertrag und Partizipation 

An den Landesrahmenvertragsverhandlungen nehmen die Landesbeauftragte und drei gewählte 
Vertreter und Vertreterinnen aus dem Landesbeirat teil. Dies sind eine Vertreterin der Landesarbeitsge-
meinschaft der Werkstatträte, ein Vertreter der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) der Bewohnerbeiräte 
und ein Vertreter der Aktionsgemeinschaft Handlungsplan. Neben den Sitzungen der Vertragskommis-
sion wirken die drei Mitglieder in themenspezifischen Arbeitsgruppen (AG) mit, wie zum Beispiel der AG 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und der AG Partizipation. Die Landesbeauftragte bereitet die 
Vertreter und Vertreterinnen im Rahmen der „kleinen Runde“ auf die jeweiligen Sitzungen vor. Dabei 
werden die konkreten Inhalte besprochen und Positionierungen entwickelt. Über den Arbeitskreis 
Eingliederungshilfe wird dies mit interessierten Mitgliedern des Landesbeirates rückgekoppelt. 

Wichtiges Thema für die Selbstvertretungen ist die Partizipation in der Gesellschaft, vor allem aber auch 
in den Leistungsangeboten der Eingliederungshilfe. Deshalb hat die Landesbeauftragte gemeinsam mit 
der LAG Bewohnerbeiräte das Anliegen einer pauschalen Finanzierung von Bewohnerbeiräten äquivalent 
zu den Werkstatträten in die Vertragskommission eingebracht. Dort wurde der Beschluss gefasst, eine 
AG Partizipation zu gründen. Die Landesbeauftragte hat die Geschäftsführung inne und es wirken drei 
Mitglieder des Landesbeirates in dieser Arbeitsgruppe intensiv mit. Die Arbeitsgruppe arbeitet ziel- und 
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konsensorientiert und hat neben dem Vorschlag für eine Pauschale mittlerweile auch ein Eckpunkte-
papier zur Partizipation in Leistungsangeboten der Eingliederungshilfe entwickelt (siehe Liste im Anhang 
ab S. 74).

Am 15.1.2021 hat die Landesbeauftragte einen Onlineworkshop mit dem Titel „Index für Partizipation 
und Anwendungsmöglichkeiten in Schleswig-Holstein“ angeboten (siehe zu 3.7.3, S. 37 Mitte). 

3.4.6	 Fachaustausch/Stellungnahmen 

Die Landesbeauftragte hat im Berichtszeitraum weitere Sitzungen zum Austausch neben den eigentli-
chen Sitzungen des Landesbeirates angeboten. 

Während des parlamentarischen Gesetzgebungsverfahrens zum Selbstbestimmungsstärkungsgesetz hat 
die Landesbeauftragte am 9.8.2021 für interessierte Mitglieder einen Fachaustausch organisiert. Durch 
die fast 9-wöchige Anhörungsfrist zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme konnte diese intensive 
Befassung überhaupt erst stattfinden. Die Landesbeauftragte hatte sich im Vorwege beim Geschäfts-
führer des Sozialausschusses für eine längere Anhörungsfrist eingesetzt, die daraufhin dankenswerter 
Weise eingeräumt wurde.

Auf Wunsch eines Mitgliedes des Landesbeirates hatte es am 16.12.2021 auch einen Austausch zu 
strukturellen Problemen in der ambulanten Pflege gegeben. Die dort beschriebenen Mängel wurden in 
der Coronapandemie besonders deutlich sichtbar. Sie spiegeln letztlich jedoch die prekäre Situation im 
Bereich der ambulanten Pflege insgesamt wider. Daraus ergibt sich für viele Betroffene eine Form der 
Fremdbestimmung, die in diesem Ausmaß eklatant den Zielen des Bundesteilhabegesetzes oder der 
UN-Behindertenrechtskonvention widerspricht.  

Die Landesbeauftragte hat am 8.4.2022 die Mitglieder und kommunale Beauftragte über ihre Aktivitäten 
in Bezug auf Geflüchtete Menschen mit Behinderungen insbesondere vor den geänderten Bedingungen 
nach Kriegsbeginn in der Ukraine informiert. Dabei wurde ein Input zum Aufenthalts- und Sozialrecht 
gegeben und es konnten erste Fragen geklärt werden.

Der Landesbeirat wurde im 4. Quartal 2021 erstmalig im üblichen Anhörungsverfahren zu einer Verord-
nung vom Sozialministerium beteiligt. Die Verordnung nach § 131 Sozialgesetzbuch IX ändert, konkre-
tisiert und ergänzt den Landesrahmenvertrag und betrifft deshalb eine Vielzahl an Menschen mit 
Behinderungen. Die Möglichkeit einer eigenen Stellungnahme hat ein wichtiges Signal gesetzt und die 
Mitglieder des Beirats gestärkt.

Die Anhörungsfrist betrug nur etwa 4 Wochen. Diese Fristsetzung kann die Landesbeauftragte in der 
Sache nachvollziehen, ist aber für eine gelingende und umfassende Partizipation des Landesbeirates zu 
kurz. Zum besseren Verständnis sind deshalb im Folgenden die Gründe dafür benannt:
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� die Mitglieder sind ehrenamtlich aktiv
� in der Regel bestehen keine juristischen Vorkenntnisse
� aufgrund der eigenen Behinderungen bestehen besondere Bedarfe an z. B. Gebärdensprache

oder leichte Sprache
� Terminkoordinierung und weitere Tätigkeiten wie Raumbuchungen, Sicherstellung angemessener

Kommunikation, Assistenzen und Hilfsmittel organisieren
� Klärung und Aufbereitung von Fragen der Mitglieder in der zusätzlichen Vor- und Nachbereitung
� im Vorwege werden zum Verständnis eigene Dokumente erstellt z. B. Präsentationen, Zusammen-

fassungen, Synopsen etc.
� verfassen der eigentlichen Stellungnahme des Landesbeirates

Die Änderungen im novellierten Landesbehindertengleichstellungsgesetz (LBGG) in Bezug auf den 
Landesbeirat bewertet die Landesbeauftragte als überaus positiv.

Nach § 24 Abs.1 Nr.6 LBGG ist es die Aufgabe der Landesbeauftragten den Landesbeirat in Angelegen-
heiten, die die Belange von Menschen mit Behinderungen berühren, zu informieren und dessen Stellung-
nahmen den zuständigen Stellen weiterzuleiten. Und in § 25 Abs.2 LBGG ist das Prinzip der Partizipation 
sowohl bei der Zusammensetzung als auch der Arbeitsweise des Landesbeirates verankert.

Diese neuen Aufgaben stellen das Büro der Landesbeauftragten vor Herausforderungen. Besonders 
arbeitsaufwändig sind die umfangreichen Partizipationsprozesse. Die personellen Ressourcen der 
Landesbeauftragten müssen intern immer wieder aufgestockt werden, damit Partizipations- und 
Empowermentprozesse wirksam durchgeführt werden können. 

Der erste Landes-
beirat für Menschen 
mit Behinderungen 
Schleswig-Holstein
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3.5	 Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligung

Für alle Menschen ist die Corona-Krise eine Herausforderung, für Frauen mit Behinderungen ergeben 
sich zusätzliche Herausforderungen und Benachteiligungen.

Neben den ökonomischen und sozialen Gegebenheiten und Folgen der Pandemie, sind Mädchen und 
Frauen mit Behinderungen überdurchschnittlich häufig von Gewalt betroffen. Das geht auch aus der 
Bedarfsanalyse der Hilfsangebote für gewaltbetroffene Frauen in Schleswig-Holstein der Landesregie-
rung vom Januar 2021 hervor.

An die Landesbeauftrage wurden unter anderem folgende Probleme berichtet: 

	� Unzureichende Barrierefreiheit in Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von bestehenden Angeboten 
und zum Hilfesystem,

	� kaum barrierefreie Frauenhäuser,
	� keine rechtlichen Verpflichtungen zur Einrichtung von Frauenbeauftragten in Wohneinrichtungen,
	� schlechte gynäkologischen Versorgung (da z.B. keine bedarfsgerechten Hilfsmittel, wie Hebeliftern 

für den Transfer in Untersuchungsstuhl vor Ort oder fehlenden medizinischen Kenntnissen zu 
behinderungsspezifischen Erfordernissen),

	� seltene bis keine Einbeziehung von Betroffenenvertretung und Selbstvertretung bei z.B. der Erar-
beitung von Konzepten und Angeboten

	� unklare Rechtsgrundlagen (z.B. keine Anwendung des Wegweisungsrechts in der Eingliederungs-
hilfe), 

	� Fehlende Informationen in Leichter Sprache über eigene Rechte, 
	� unzureichende niedrigschwellige Hilfsangebote. 

Die Landesbeauftrage wirkt aktiv darauf hin, dass geschlechtsspezifische Benachteiligung abgebaut und 
verhindert wird. 

Dafür wurde unter anderem Ende 2021 eine „Arbeitsgruppe Frauen“ des Landesbeirates zur Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen Schleswig-Holstein gegründet. Ziel ist es, die Rechte von Frauen 
mit Behinderungen zu stärken, strukturelle Probleme zu identifizieren und Lösungsmöglichkeiten 
gemeinsam zu entwickeln. 

Des Weiteren hat sich die Landesbeauftragte bei der Erarbeitung eines Berichtes zur Umsetzung der 
Istanbulkonvention in Schleswig-Holstein, in der sogenannten AG 35, eingebracht.  
Leider wurden betroffene Frauen mit Behinderungen und Gewalterfahrungen bisher kaum in den 
Prozess eingebunden. Die Landesbeauftragte empfiehlt daher, für das weitere Verfahren Betroffene 
partizipativ am Prozess zu beteiligen. 

Weiterhin steht die Landesbeauftragte im regelmäßigen Austausch mit dem Landesverband Frauenbera-
tung Schleswig-Holstein (LFSH), PETZE Institut für Gewaltprävention gGmbH, mixed pickles e.V., Zentrum 
für selbstbestimmtes Leben Norddeutschland e.V. und weiteren Institutionen und Selbstvertretungen.
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3.6	 Zusammenarbeit 

Landtag und Landesregierung

Die Landesbeauftragte hatte während des Berichtszeitraums zu vielfältigen Themen Kontakte zu Abge-
ordneten des Landtags sowie zu Ministerien:

Ausschüsse:

Sozialausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages 

	�2020

	�27.03. Stellungnahme zur Drucksache 19/1917 Kurzzeitpflege in Schleswig-Holstein bedarfsgerecht 
sicherstellen und zur Drucksache 19/1951 Rahmenbedingungen für die Kurzzeitpflege endlich 
verbessern

	�31.03. Stellungnahme zur Drucksache 19/1901 Entwurf eines Gesetzes zur Hilfe und Unterbringung von 
Menschen mit Hilfebedarf infolge psychischer Störungen (PsychHG)

	�07.04. Stellungnahme zur Drucksache 19/1756 Arbeits- und Gesundheitsschutz in Schleswig-Holstein
	�02.07. Stellungnahme zum Entwurf eines Krankenhausgesetzes für das Land Schleswig-Holstein - 

Landeskrankenhausgesetz - (LKHG) Gesetzentwurf der Landesregierung

	�2021

	�11.03. Anhörung Auswirkungen der Coronapandemie
	�11.05. Stellungnahme zum Gesetzentwurf zur Neuregelung des Gesetzes zur Gleichstellung von 

Menschen mit Behinderungen in Schleswig-Holstein (Landesbehindertengleichstellungsgesetz– 
LBGG)     Drs. 19/2680

	�26.08. Stellungnahme der Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung zum Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Selbstbestimmungsstärkungsgesetzes (Drucksache 19/2941)

	�2022

	�12.01. Bericht zur Situation pflegender Angehöriger in Schleswig-Holstein. Bericht der Landesregierung. 
Drucksache 19/3402

Bildungsausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages 

	�2021

	�14.10. Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Hochschulgesetzes und des 
Gesetzes über die Stiftungsuniversität zu Lübeck

	�11.11. Anhörung Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Hochschulgesetzes sowie des Gesetzes über 
die Stiftungsuniversität zu Lübeck Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 19/3186
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Innen- und Rechtsausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages 

	�2020

	�11.02. Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Integration und Teilhabe (Integrations- und Teil-
habegesetz für Schleswig-Holstein - IntTeilhG) Drucksache 19/1640

	�12.08. Mündliche Stellungnahme Drucksache 19/ 1952, Gesetzentwurf der Landesregierung, Entwurf 
eines Gesetzes zur Änderung des Landesplanungsgesetzes

	�02.11. Stellungnahme zum Entwurf eines Justizvollzugsmodernisierungsgesetzes

	�2021

	�18.03. Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Harmonisierung bauordnungsrechtlicher 
Vorschriften

	�10.11. Stellungnahme zum Katastrophenschutz, Drucksachen 19/3187 und 19/3219
	�30.11. Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der Digitalisierung und Bereitstellung 

von offenen Daten und zur Ermöglichung des Einsatzes von datengetrieben Informationstechno-
logien in der Verwaltung (Digitalisierungsgesetz – Drucksache 19/3267)

	�2022

	�24.02. Stellungnahme Entwurf eines Gesetzes zum Neunten Staatsvertrag zur Änderung medienrecht-
licher Vorschriften in Hamburg und Schleswig-Holstein (Neunter Medienänderungsstaatsvertrag 
HSH - 9. MÄStV HSH Drucksache 19/3584)

Finanzausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages 

	�2020

	�09.04. Stellungnahme zum Entwurf einer Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über 
die Gewährung von Beihilfen an Beamtinnen und Beamten in Schleswig-Holstein (Beihilfeverord-
nung–BhVO-)

	�2021

	�18.11. Stellungnahme zum Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2022 – insbesondere zu Artikel 
5 Änderung des Gesetzes zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der 
Kindertagespflege

Umwelt-, Agrar- und Digitalisierungsausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtags 

	�2021

	�07.10. Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Selbstbestimmungsstärkungsge-
setzes (Drucksache 19/2941)
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Petitionsausschuss 

	�2020

	�13.03.Stellungnahme zur Petition L2122-19/1089 zur Gebärdensprache

	�2021

	�02.06. Petition L2123-19/1700 Schulwesen; Regelschulabschluss für eine Schülerin mit Behinderung

Landesregierung

Der Ministerpräsident / Staatskanzlei / Focal Point 

	�2020

	�24.01. Entwurf einer Landesverordnung zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (Arbeitszeitverord-
nung und Elternzeitverordnung)

	�2021

	�31.05. Stellungnahme zum Focus-Landesaktionsplan (LAP 2)

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein 

	�2020

	�12.03. Stellungnahme zum Entwurf einer Landesverordnung über die Personalqualifikation in öffentlich 
geförderten Kindertageseinrichtungen (Personalqualifikationsverordnung – PQVO)

	�12.03. Stellungnahme zum Entwurf einer Landesverordnung über die KiTa-Datenbank (KiTa-Datenbank-
verordnung - KiTaDBVO)

	�2021 

	�10.02. Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Selbstbestimmungsstärkungsge-
setzes

	�25.05. Stellungnahme zum Entwurf einer Richtlinie zur Förderung der Digitalisierung der sozialen Infra-
struktur

	�14.10. Stellungnahme zur Änderung des Gesetzes zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrich-
tungen und in der Kindertagespflege (KiTaG) und des ersten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- 
und Jugendhilfegesetzes ( JuFöG) im Rahmen des Beteiligungsverfahrens

	�24.11. Stellungnahme zum Entwurf einer Landesverordnung über Inhalte des Rahmenvertrages nach 
§ 131 SGB IX
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Ministerium für Inneres Ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein 

	�2020

	�20.01. Stellungnahme: Bauwesen; Landesverordnung über den Bau und Betrieb von Garagen (Garagen-
verordnung - GarVO)

	�12.02. Stellungnahme zur Landesbauordnung, Änderung der Bauvorlagenverordnung
	�15.05. Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Harmonisierung bauordnungsrechtlicher 

Vorschriften
	�10.06. Stellungnahme zum Entwurf einer Anpassung der Bauvorlagenverordnung Schleswig-Holstein

	�2021

	�11.01. Stellungnahme zu den Förderbestimmungen für Zusatzdarlehen für schwerbehinderte Menschen 
aus dem Wohnraummehrbedarf und den baulichen Erfordernissen

	�01.02. Stellungnahme zum Entwurf zur Neuverkündung der Landesverordnung über die Prüfinge-
nieurinnen oder Prüfingenieure für Standsicherheit, Prüfingenieurinnen oder Prüfingenieure für 
Brandschutz sowie Prüfsachverständigen (PPVO) und der Landesverordnung über die Prüfung 
technischer Anlagen nach dem Bauordnungsrecht (Prüfverordnung – PrüfVO), Entwurf der 
Landesverordnung zur Änderung der Baugebührenverordnung

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein 

	�2020

	�25.03. Stellungnahme zur Novellierung der Landesverordnung über sonderpädagogische Förderung 
(SoFVO) zum 01.08.2020

	�2021

	�11.01. Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Leitungsstruktur in Leibniz-Einrich-
tungen des Landes Schleswig-Holstein

	�03.06. Stellungnahme zum Entwurf zur Änderung der Landesverordnung zur Anerkennung und Förde-
rung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag (Alltagsförderungsverordnung – AföVO)

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus 

	�2020

	�10.07. Stellungnahme zum Planfeststellungsverfahren für das Vorhaben „Schienenanbindung der Festen 
Fehmarnbeltquerung“

	�13.07. Stellungnahme zum Planfeststellungsverfahren für das Vorhaben der AKN Eisenbahn AG „AK 
Strecke A1/S21 – Elektrifizierung zwischen der Landesgrenze SH/FHH und der Stadt Kaltenkirchen“
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	�2021

	�21.10. Stellungnahme zum Planfeststellungsverfahren für das Vorhaben „Aus- und Neubau Schienenan-
bindung der Festen Fehmarnbeltquerung“ zwischen Bad Schwartau und Puttgarden, Planfeststel-
lungsabschnitt 1100

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes S-H 

	�2021

	�29.01. Stellungnahme zum Entwurf zur Novellierung der Landesverordnung zur Durchführung des 
Landesfischereigesetzes Schleswig-Holstein (LFischG-DVO) vom 27.11.2020

	�06.07. Stellungnahme zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der Digitalisierung und Bereitstel-
lung von offenen Daten und zur Ermöglichung des Einsatzes von sich selbstständig weiterentwi-
ckelnden, datenbasierten Technologien in der Verwaltung (Digitalisierungsgesetz)

Weitere Stellungnahmen 

	�2020

	�20.01. NaturErleben. Stellungnahme: Projektierung und Realisierung von zwei Projekten in Norddorf und 
Nebel im Rahmen des sog. ITI-Verfahrens

	�30.04. Stellungnahme zur Maßnahme „Umgestaltung Sportplatz Fasanenweg“ Gemeinde Sankt Peter-
Ording Städtebauliche Gesamtmaßnahme „Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge“ Städtebauförde-
rungsprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden – überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke“

	�30.04. Kreis Dithmarschen, Fachdienst Liegenschaften, Schulen und Kommunalaufsicht Stellungnahme 
zu einem Leitsystem bei Parkplätzen

	�12.05. Louisenlund, Anforderungen an Barrierefreiheit von Schülerinnen- und Schülerzimmern

	�2021

	�10.06. Amt Eiderstedt, Stellungnahme zur Durchführung Vorbereitender Untersuchungen nach § 141 
BauGB für den Bereich „Historischer Ortskern“ der Gemeinde Sankt Peter-Ording - II. Beteiligung 
und Mitwirkung der Träger öffentlicher Belange (§ 139 BauGB)

	�10.12. Gemeinde Erfde, Stellungnahme zur Gemeinbedarfs- und Folgemaßnahme „Kindertagesstätte“ 
der Gemeinde Erfde
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3.7	 Umsetzung Bundesteilhabegesetz

3.7.1	 Eingliederungshilfe

Die im 8. Tätigkeitsbericht der Landesbeauftragten enthaltenen allgemeinen Betrachtungen zur Einglie-
derungshilfe stellen für den Berichtszeitraum umfassende Grundlageninformation dar (3.5.1 im 8. Tätig-
keitsbericht). 

Die Leistungserbringung in den Leistungsangeboten der Eingliederungshilfe wurde durch die Coro-
napandemie extrem belastet. Werkstätten und Tagesförderstätten wurden in den Lockdown Phasen 
geschlossen. Besondere Wohnformen mussten daher Leistungen für Zeiträume im Tagesablauf sicher-
stellen, für die kein Personal vorgesehen war. Mit dieser Situation wurde auf Landesebene kreativ und 
lösungsorientiert umgegangen und Personal aus anderen Leistungsangeboten – auch trägerübergrei-
fend – in besonderen Wohnformen eingesetzt. 

Trotz aller Bemühungen war die Situation für viele Menschen in den Leistungsangeboten der Eingliede-
rungshilfe extrem schwierig und belastend. Durch Besuchs- und Ausgehverbote erlebten viele Bewohner 
von besonderen Wohnformen das Gefühl eingesperrt und isoliert zu sein. Kontakte zu Angehörigen und 
anderen Bezugspersonen wurden stark beschränkt. Ambulante Leistungsangebote fanden nicht mehr 
oder nur digital statt. Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben oder in Tagesförderstätten fanden nicht 
oder durch die Bildung von Kohorten nur sehr eingeschränkt statt. Dies führte bei vielen Menschen zu 
starken psychischen und gesundheitlichen Belastungen bis hin zu einer erhöhten Suizidalität.

Viele leistungsberechtigte Personen verstanden nicht, dass sich außerhalb von Leistungsangeboten der 
Eingliederungshilfe zum Teil sehr schnell weit mehr Freiräume entwickelten. 

Die Landesbeauftragte wirkte in verschiedenen Arbeitsgruppen zur Entwicklung von guten Lösungen 
mit. Sie setzte sich massiv dafür ein, Menschen mit Behinderungen bei der Entwicklung von Maßnahmen 
zur Pandemiebekämpfung als sehr heterogenen Personenkreis differenziert zu betrachten. Daneben 
forderte sie nachdrücklich die Erbringung der Leistungen zur sozialen Teilhabe auch unter Pandemiebe-
dingungen ein. 

Die Landesbeauftragte plante im Berichtszeitraum eine große Veranstaltung zu den neuen Assistenz-
leistungen der Eingliederungshilfe nach § 78 SGB IX. Diese Veranstaltung konnte aufgrund der Pandemie 
nicht durchgeführt werden. Sie wurde aber in Online Veranstaltungen überführt. 

Veranstaltungen wurden zu den Themen:

 „Auf dem Weg – die neuen Assistenzleistungen der Eingliederungshilfe“ 

und zwei Veranstaltungen zur Umsetzung des persönlichen Budgets mit unterschiedlichen Zielgruppen 
durchgeführt. 
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Die Veranstaltungen richteten sich sowohl an Vertretungen der Leistungsträger, der Leistungserbringer 
und an Menschen mit Behinderungen. Ziel war, in eine gemeinsame Diskussion über die Umsetzung der 
neuen rechtlichen Grundlage zu kommen und gerade den Aspekt der Selbstbestimmung und der Partizi-
pation als grundlegend in der zukünftigen Leistungserbringung herauszustellen. An den Veranstaltungen 
bestand ein sehr großes Interesse und es fanden sehr offene und interessante Gespräch zwischen den 
verschiedenen Seiten statt.

3.7.2	 Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes

Die Situation zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Schleswig – Holstein wurde im 8. 
Tätigkeitsbericht umfassend dargestellt (3.4).

Zum 1.1.2020 trat die größte Reformstufe des BTHG in Kraft und veränderte das Recht der Eingliede-
rungshilfe (EGH) damit grundlegend. Es erfolgte die Überführung der Eingliederungshilfe aus dem 
System der Fürsorge der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch zwölftes Buch (SGB XII) in ein modernes 
Rehabilitationsrecht nach SGB IX. Das SGB IX wurde damit erstmalig zum Leistungsrecht. Die Leistungen 
der Eingliederungshilfe werden seitdem im zweiten Teil des SGB IX geregelt und sollen konsequent 
personenzentriert an den Bedarfen der leistungsberechtigten Personen orientiert erbracht werden. Die 
institutionelle Ausrichtung der Leistungserbringung entfällt damit und wird durch eine Fachleistung der 
Eingliederungshilfe ersetzt. Damit verbunden war zum 1.1.2020 die Trennung der existenzsichernden 
Leistungen von den Fachleistungen der Eingliederungshilfe. 

Dies führte im Berichtzeitraum zu großen Irritationen und Herausforderungen im System der Eingliede-
rungshilfe und damit für die Landesbeauftragte zu vielfältigen Tätigkeiten in verschiedenen Kontexten. 

Zum einen wurden in den Arbeitsgruppen (AG) zum Landesrahmenvertrag vielfältige Detailfragen deut-
lich, an die zuvor niemand gedacht hatte. In diesem Zusammenhang wurde die AG Schnittstelle EGH/
Grundsicherung eingerichtet, in der die Landesbeauftragte mitwirkte. Durch Mitglieder des Landes-
beirates oder andere Personen benannte Probleme durch die Trennung der Leistungen wurden in die 
Arbeitsgruppe einbracht. Daneben gab es eine Vielzahl von Problemanzeigen in Einzelfällen durch sehr 
unterschiedliche Handhabungen der örtlichen Träger der Eingliederungshilfe in der Umstellung. Insbe-
sondere für die betroffenen Leistungsberechtigten und gesetzliche Betreuer und Betreuerinnen kam es 
zu vielfältigen Irritationen und Verständnisproblemen. Aber auch viele Mitarbeitende aus Leistungsange-
boten der Eingliederungshilfe wandten sich zur Beratung an die Landesbeauftragte, da insbesondere die 
finanziellen Auswirkungen auf das Einkommen der Leistungsberechtigen unklar und verwirrend waren. 

Die Selbstbestimmung als Ziel des BTHG wurde aus Sicht der Landesbeauftragten durch die notwen-
dige Einrichtung von neuen rechtlichen Betreuungsverhältnissen erschwert. Dies geschah vor dem 
Hintergrund der herausfordernden Umstellungsszenarien. Zudem wurden ehrenamtliche Betreuungs-
verhältnisse in professionelle überführt. Hier sieht die Landesbeauftragte den Beratungs- und Unter-
stützungsauftrag der kommunalen Träger der Eingliederungshilfe nach § 106 SGB IX unzureichend 
umgesetzt. Diese Entwicklung hätte durch frühzeitige persönliche Beratung und Unterstützung der leis-






































































































	drucksache-20-01103.pdf
	Leere Seite
	9.Tätigkeitsbericht_Landesbeauftragte_final.pdf
	1.	Grußworte
	2.	Einleitung
	2.1	Corona- Pandemie: Tätigkeiten und Handlungsempfehlungen
	2.2	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz: Handlungsempfehlungen

	3.	Gesetzliche sowie weitere Aufgaben der Landesbeauftragten
	3.1	Monitoringstelle
	3.2	Zusammenarbeit mit den Kommunalen Beauftragten und Beiräten
	3.3	Beschwerdestelle für digitale Barrierefreiheit
	3.4	Landesbeirat zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
	3.5	Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligung
	3.6	Zusammenarbeit 
	3.7	Umsetzung Bundesteilhabegesetz
	3.8	Inklusion in Kindertagesstätten
	3.9	Schulen 
	3.10	Hochschulen
	3.11	Arbeit
	3.12	Barrierefreiheit
	3.13	Digitalisierung 
	3.14	Diskriminierung
	3.15	Landeskinderschutzbericht
	3.16	Gesundheit
	3.17	Geflüchtete Menschen mit Behinderungen
	3.18	Psychiatrischer Bereich
	3.19	Gesetzliche Betreuung
	3.20	Sport 
	3.21	Kultur 
	3.22	Krach-Mach-Tach
	3.23	Zusammenarbeit mit den Landesbeauftragten

	4.	Ausblick
	5.	Liste von Veröffentlichungen und Stellungnahmen
	5.1	Mitwirkung verändert – Broschüre zum Eckpunktepapier „Partizipation“
	5.2	Ergebnispapier der AG Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf
	5.3	Pressemitteilung: Dresdner Positionen
	5.4	Pressemitteilung: Magdeburger Erklärung
	5.5	Workshop: Corona und die Folgen für Menschen mit Behinderungen






